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FRISTEN ZUR BEIBRINGUNG VON UNTERLAGEN 

ZU BEGINN UND WÄHREND DES REFERENDARIATS 
 
 
- Zulassung zum jur. Vorbereitungsdienst 
 
 eine Woche nach Erhalt des Zulassungsschreibens 
 - Erklärung über die Annahme 
 - Bezügefragebogen mit Anlage 
 - unterschriebener Ausbildungsvertrag 
 - ggf. noch nachzureichende Unterlagen 
 
- Ausbildungsunterlagen zu Beginn 
 
 10 Tage nach Erhalt der Unterlagen 
 - Empfangsbekenntnis 
 - Antrag auf Zugangsberechtigung für JURIS 
 - Antrag auf Zugangsberechtigung für BECK-online- Heimkennung 
 - Antrag auf Zugang in den Bibliotheken der Präsidialgerichte 
 
- Antrag auf Zuweisung zur Verwaltungsstation 
 
 drei Monate vor Stationsbeginn (01.02. oder 01.08. d. J.) 
 - unter Vorlage der schriftlichen Zusage der selbst gewählten Ausbildungsstelle 
 - ansonsten erfolgt Zuweisung ans LVwA LSA von Amts wegen 
 
- Antrag auf Zuweisung zur Rechtsanwaltsstation 
 
 drei Monate vor Stationsbeginn (01.06. oder 01.12. d. J.) 
 - mit Vordruck „Antrag auf Zuweisung zur Rechtsanwaltsstation“ 
 - ggf. mit Kopie des mit der Ausbildungsstelle geschlossenen Vertrags 
 
- Anzeige über ein zusätzliches Entgelt von der Ausbildungsstelle in der RA-Station 
 
 mit Beginn der Station (01.03. oder 01.09. d. J.) 
 
- Antrag auf Zuweisung zur Wahlstation 
 
 drei Monate vor Stationsbeginn (01.03. oder 01.09. d. J.) 
 - mit Vordruck „Antrag auf Zuweisung zur Wahlstation“ 
 - ggf. mit Kopie des mit der Ausbildungsstelle geschlossenen Vertrags 
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- Anzeige über ein zusätzliches Entgelt von der Ausbildungsstelle in der Wahlstation/ 
  Merkblatt zur Meldepflicht gem. § 38 SGB III 
 
 10 Tage nach Erhalt der Zuweisung zur Wahlstation 
 
- Anzeige Nebentätigkeit 
 
 vor Beginn deren Aufnahme 
 - mit Vordruck „Nebentätigkeitsanzeige“ 
 
- Änderungen der Anschrift, des Personenstands etc. 
 
 Unverzüglich nach dessen Eintritt 
 - mit Vordruck „Veränderungsanzeige“ im Original 
 
- Evaluation der Ausbildung 
 
 jeweils nach Ablauf einer Station 
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